
Auszug aus dem Jugendschutzgesetz vom 23.07.2002, 
zuletzt geändert durch Art. 3 Abs. 3 des Gesetzes vom 31.10.2008 

 
 

§ 1 Begriffsbestimmungen 
 

(1) Im Sinne dieses Gesetzes 
 

1. sind Kinder Personen, die noch nicht 14 Jahre alt sind, 
 
2. sind Jugendliche Personen, die 14, aber noch nicht 18 Jahre alt sind, 
 
3. ist personensorgeberechtigte Person, wem alleine oder gemeinsam mit einer 

anderen Person nach den Vorschriften des bürgerlichen Gesetzbuches die 
Personensorge zusteht, 

 
4. ist erziehungsbeauftragte Person, jede Person über 18 Jahre, soweit sie auf 

Dauer oder zeitweise aufgrund einer Vereinbarung mit der 
personensorgeberechtigten Person Erziehungsaufgaben wahrnimmt oder 
soweit sie ein Kind oder eine jugendliche Person im Rahmen der Ausbildung 
oder der Jugendhilfe betreut. 

 
[…] 

 
§ 2 Prüfungs- und Nachweispflicht 

 
(1) Soweit es nach diesem Gesetz auf die Begleitung durch eine erziehungsbeauftragte 

Person ankommt, haben die in § 1 Abs. 1 Nr. 4 genannten Personen ihre Berechtigung 
auf Verlangen darzulegen. Veranstalter und Gewerbetreibender haben in 
Zweifelsfällen die Berechtigung zu überprüfen. 

 
(2) Personen, bei denen nach diesem Gesetz Altersgrenzen zu beachten sind, haben ihr 

Lebensalter auf Verlangen in geeigneter Weise nachzuweisen. Veranstalter und 
Gewerbetreibende haben in Zweifelsfällen das Lebensalter zu überprüfen. 

 
[…] 

 
§ 4 Gaststätten 

 
(1) Der Aufenthalt in Gaststätten darf Kindern und Jugendlichen unter 16 Jahren nur 

gestattet werden, wenn eine personensorgeberechtigte oder erziehungsbeauftragte 
Person sie begleitet oder wenn sie in der Zeit zwischen 5 Uhr und 23 Uhr eine 
Mahlzeit oder ein Getränk einnehmen. Jugendlichen ab 16 Jahren darf der Aufenthalt 
in Gaststätten ohne Begleitung einer personensorgeberechtigten oder 
erziehungsbeauftragten Person in der Zeit von 24 Uhr und 5 Uhr morgens nicht 
gestattet werden. 

 
(2) Abs. 1 gilt nicht, wenn Kinder oder Jugendliche an einer Veranstaltung eines 

anerkannten Trägers der Jugendhilfe teilnehmen oder sich auf Reisen befinden. 
 

[…] 



 
§ 9 Alkoholische Getränke 

 
(1) In Gaststätten, Verkaufsstellen oder sonst in der Öffentlichkeit dürfen 

 
1. Brandwein, brandweinhaltige Getränke oder Lebensmittel, die Brandwein in 

nicht nur geringfügiger Menge enthalten, an Kinder und Jugendliche, 
 

2. andere alkoholische Getränke an Kinder und Jugendliche unter 16 Jahren 
 
weder abgegeben noch darf ihnen der Verzehr gestattet werden. 
 

(2) Abs. 1 Nr. 2 gilt nicht, wenn Jugendliche von einer personensorgeberechtigten Person 
begleitet werden. 

 
[…] 

 
§ 11 Filmveranstaltungen 

 
(1) Die Anwesenheit bei öffentlichen Filmveranstaltungen darf Kindern und Jugendlichen 

nur gestattet werden, wenn die Filme von der obersten Landesbehörde oder einer 
Organisation der freiwilligen Selbstkontrolle im Rahmen des Verfahrens nach § 14 
Abs. 6 zur Vorführung von ihnen freigegeben worden sind oder wenn es sich um 
Informations-, Instruktions- und Lehrfilme handelt, die vom Anbieter mit 
„Infoprogramm“ oder „Lehrprogramm“ gekennzeichnet sind. 

 
(2) Abweichend von Abs. 1 darf die Anwesenheit bei öffentlichen Filmveranstaltungen 

mit Filmen, die für Kinder und Jugendliche ab 12 Jahren freigegeben und 
gekennzeichnet sind, auch Kindern ab 6 Jahren gestattet werden, wenn sie von einer 
personensorgeberechtigten Person begleitet sind. 

 
(3) Unbeschadet der Voraussetzung des Abs. 1 darf die Anwesenheit bei öffentlichen 

Filmveranstaltungen nur mit Begleitung einer personensorgeberechtigten oder 
erziehungsbeauftragten Person gestattet werden 
 

1. Kinder unter 6 Jahren, 
2. Kindern ab 6 Jahren, wenn die Vorführung nach 20 Uhr beendet ist, 
3. Jugendlichen unter 16 Jahren, wenn die Vorführung nach 22 Uhr beendet ist, 
4. Jugendlichen ab 16 Jahren, wenn die Vorführung nach 24 Uhr beendet ist. 

 
(4) Die Abs. 1-3 gelten für die öffentliche Vorführung von Filmen unabhängig von der 

Art der Aufzeichnung und Wiedergabe. Sie gelten auch für Werbevorspanne und 
Beiprogramme. Sie gelten nicht für Filme, die zu nicht gewerblichen Zwecken 
hergestellt werden, solange die Filme nicht gewerblich genutzt werden. 

 
(5) Werbefilme oder Werbeprogramme, die für Tabakwaren oder alkoholische Getränke 

werben, dürfen unbeschadet der Voraussetzungen der Abs. 1-4 nur nach 18 Uhr 
vorgeführt werden. 

 
[…] 


